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WEG § 4 
Umwandlung von Gemeinschaftseigentum in 
Sondereigentum; Anforderung an die Grund-
bucheintragung nach erfolgter Aufteilung 
und Anlegung der Wohnungsgrundbücher; 
Rechtsfolgen eines Verstoßes; Möglichkeit des 
gutgläubigen Erwerbs 

I. Sachverhalt
Durch Teilungserklärung aus dem Jahr 2008 wurde 
ein mit einem Gebäude bebautes Grundstück in Woh-
nungs- und Teileigentum aufgeteilt. In dem Gebäude 
gibt es einen Gewölbekeller, an welchem in der Tei-
lungserklärung kein Sondereigentum begründet wurde, 
sodass er im Gemeinschaftseigentum stand.

Durch notariell beurkundete Änderung der Teilungs-
erklärung sollte dieser Keller in Sondereigentum über-
führt werden und künftig zur Wohnung Nr. 9 gehören. 
Die entsprechende Einigung über den Eigentumsüber-
gang wurde erklärt und die Eintragung im Grund-
buch bewilligt und beantragt. Im Folgenden wurde im 
Grundbuch der Wohnung Nr. 9 eingetragen: „Die Tei-
lungserklärung ist geändert. Bezug: Bewilligung vom 
...“. In allen übrigen Grundbüchern der Wohnungseigen-
tumsgemeinschaft erfolgte jedoch keine Eintragung.

Im Februar 2021 hat der aufteilende Eigentümer die 
Wohnung Nr.  9 mit notariellem Vertrag verkauft. 
Laut dem Kaufvertrag wurde das Sondereigentum 
an dem Gewölbekeller, der zum Sondereigentum der 
Wohnung Nr. 9 gehört, ausdrücklich nicht mitver-
kauft. Dieses Sondereigentum wurde in das Sonder-
eigentum der Wohnung Nr.  2 unter Abspaltung von 
dem bisherigen Miteigentumsanteil und Verbindung 
mit dem Miteigentumsanteil der Wohnung Nr.  2 
übertragen.

In der Folge wurde im Grundbuch der Wohnung Nr. 9 
und der Wohnung Nr. 2 eingetragen, dass das Sonder-
eigentum am Gewölbekeller ins Grundbuch der Woh-
nung Nr. 2 übertragen wurde. Nun möchte der auftei-
lende Eigentümer die Wohnung Nr.  2 verkaufen. Der 
Gewölbekeller soll erneut auf eine andere Sondereigen-
tumseinheit übertragen werden und künftig zum Son-
dereigentum der Wohnung Nr. 4 gehören.

II. Fragen 
1. Ist es zutreff end, dass am Gewölbekeller kein Sonder-
eigentum entstanden ist, da die Umwandlung von Ge-
meinschaftseigentum in Sondereigentum nicht in allen 
Grundbüchern eingetragen wurde? 

2. Kommt ein gutgläubiger Erwerb des Gewölbe-
kellers durch den Eigentümer der Wohnung Nr. 2 in 
Frage?

III. Zur Rechtslage
1. Entstehung von Sondereigentum am Gewölbe-
keller
Es stellt sich die Frage, ob die gem. § 4 Abs. 1 WEG 
erforderliche Eintragung im Grundbuch bereits dann 
vollendet ist, wenn eine Eintragung nur in dem Woh-
nungsgrundbuch des „gewinnenden“ Wohnungsgrund-
buches erfolgt, oder ob nicht die Umwandlung in 
sämtlichen Wohnungsgrundbüchern vollzogen werden 
muss. 

Die überwiegende Auff assung geht unter Bezugnah-
me auf einen Beschluss des BayObLG (BayObLGZ 
1997, 347, 350) davon aus, dass die Umwandlung in 
allen Wohnungs- und Teileigentumsgrundbüchern 
einzutragen ist (BeckOGK-WEG/M.  Müller, Std.: 
1.6.2022, §  4 Rn.  16; Staudinger/Rapp, WEG, 2018, 
§  4 Rn. 7; Schneider, in: Bärmann/Seuß, Praxis des 
Wohnungseigentums, 7.  Aufl . 2017, §  2 Rn.  246; 
Schöner/Stöber, Grundbuchrecht, 16. Aufl . 2020, 
Rn. 2967). 

Dem tritt, soweit ersichtlich, nur Böttcher (in: Meikel, 
GBO, 10. Aufl . 2009, §  3 WGV Rn.  22, s. a. ders., 
BWNotZ 1996, 80, 83) entgegen. Diese Auff assung 
wurde mittlerweile von dem Nachfolgeautor Schneider 
(in: Meikel, GBV, 11. Aufl . 2019, § 3 WGV Rn. 23) 
aufgegeben. Böttcher hatte sein Ergebnis u. a. mit § 7 
Abs. 1 S. 2 WEG begründet, wonach der gegenständ-
liche Bereich des gemeinschaftlichen Eigentums in den 
Grundbucheintragungen nicht zum Ausdruck komme, 
sondern allein durch den Aufteilungsplan nachgewie-
sen werde. Dem tritt Schneider damit entgegen, dass 
der Aufteilungsplan das gemeinschaftliche Eigentum 
nur im Zusammenwirken mit der Eintragungsbewil-
ligung umschreibe. Eine Änderung der Bewilligung 
führe daher auch zu einer Änderung der Eintragung 
des Gemeinschaftseigentums. Die jeweiligen Mit-
eigentumsanteile erhielten einen veränderten gegen-
ständlichen Anknüpfungsbereich, der auch § 892 BGB 
zugänglich sei. 

Folgt man der h. M., so dürfte das Eintragungsverfah-
ren noch nicht vollendet sein mit der Folge, dass die 
Voraussetzungen des § 4 Abs. 1 WEG nicht erfüllt sind 
und (weiteres) Sondereigentum am Gewölbekeller somit 
nicht entstanden ist. 

2. Gutgläubiger Erwerb
Es schließt sich die Frage an, ob vorliegend ein gut-



   DNotI-Report   14/2022110

gläubiger Erwerb bzgl. des Sondereigentums am Ge-
wölbekeller in Betracht kommt. § 892 Abs. 1 S. 1 BGB 
knüpft an den Inhalt „des Grundbuchs“ an. Vorliegend 
ist jedoch das Gemeinschaftseigentum in verschiedenen 
Wohnungsgrundbüchern unterschiedlich eingetragen. 
Das BayObLG (BeckRS 1995, 3056) hat einen gut-
gläubigen Erwerb in einem Fall abgelehnt, in dem eine 
Grunddienstbarkeit nicht in allen Wohnungsgrund-
büchern eingetragen war und dies als Fall der unzu-
lässigen (nicht: unrichtigen) Eintragung behandelt, bei 
der ein gutgläubiger Erwerb nach allgemeiner Auff as-
sung ausscheide (vgl. zu letzterem BeckOK-WEG/Kral, 
Std.: 1.3.2022, § 8 Rn. 77; BGH, NJW-RR 2005, 10; 
OLG München DNotZ 2007, 946; BayObLGZ 1998, 
70, 75 f.; OLG Hamm RNotZ 2007, 207, 208; Schöner/
Stöber, Rn. 2834b).

Der vorliegende Fall ist u. E. ebenso zu behandeln. Für 
einen Gutglaubenserwerb bedarf es einer objektiven 
Rechtsscheinsgrundlage (MünchKommBGB/Kohler, 
8.  Aufl . 2020, §  892 Rn.  12). Das Grundbuch muss 
den guten Glauben also abstrakt legitimieren können 
(MünchKommBGB/Kohler, § 892 Rn. 12). Nicht voll-
ständige oder widersprüchliche Eintragungen genießen 
keinen Gutglaubensschutz (h. M., siehe nur BeckOGK-
BGB/Hertel, Std.: 15.4.2021, §  892 Rn. 55; Münch-
KommBGB/Kohler, § 892 Rn. 12; speziell zum Woh-
nungseigentum auch Bärmann/Seuß, §  13 Rn. 139; 
BayObLG, BeckRS 1995, 3056; LG Hamburg, BeckRS 
2011, 13649; s. zu etwaigen Mindermeinungen die 
Übersicht bei BeckOGK-BGB/Hertel, § 892 Rn. 58.1). 
Eine in diesem Sinne widersprüchliche Eintragung liegt 
hier vor.

Es kann hier u. E. auch nicht isoliert auf das einzel-
ne Wohnungsgrundbuchblatt abgestellt werden, in 
dem die betreff ende Änderung des Sondereigentums 
eingetragen ist. Denn es geht hier nicht um einen nur 
das konkrete Wohnungseigentum betreff enden Um-
stand (wie z. B. die unrichtige Eintragung des Eigen-
tümers des Wohnungseigentums), sondern um einen, 
der auch die Reichweite des Eigentums der anderen 
Wohnungseigentümer berührt, deren Miteigentum 
am Gemeinschaftseigentum betroff en ist (vgl. hier-
zu oben schon die Argumentation von Schneider). Die 
Umwandlung von Gemeinschafts- in Sondereigentum 
ist eine inhaltliche Änderung sämtlicher Miteigentums-
anteile am aufgeteilten Grundstück, sodass es auf den 
Inhalt sämtlicher Wohnungsgrundbücher ankommt. 
In den übrigen Wohnungsgrundbüchern ist der Ge-
wölbekeller allerdings als Gemeinschaftseigentum aus-
gewiesen, sodass widersprüchliche Grundbucheintra-
gungen vorliegen. Es fehlt somit an einem tauglichen 
Rechtsschein.
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ZPO §§ 173, 189 
Zustellung eines Schriftstücks an das besondere 
elektronische Anwaltspostfach eines Anwaltsnotar 
statt an dessen besonderes elektronisches Notarpost-
fach
Abruf-Nr.: 190867

GenG §§ 14, 16, 6, 157; UmwG § 79 
Anmeldung einer Zweigniederlassung einer Genos-
senschaft; Verschmelzung zur Aufnahme bei Genos-
senschaften; Anforderungen an eine Zweigniederlas-
sung
Abruf-Nr.: 189385
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Dauner-Lieb/Grziwotz/Herzog, Handkommentar 
Pfl ichtteilsrecht, 3. Aufl ., Nomos Verlag, Baden-
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Der kompakte Kommentar zum Pfl ichtteilsrecht ist in 
dritter Aufl age erschienen. In der Neuaufl age haben sich 
einige personelle Änderungen im Bereich der Bearbeiter 
ergeben. Zudem ist Stephanie Herzog als Mitherausgebe-
rin aufgenommen worden.

Das gut eingeführte Werk ist auch für die notarielle Pra-
xis interessant. Zum einen wurden einige Kapitel von 
Notaren bearbeitet, die ihre praktischen Erfahrungen 
sowie kautelarjuristische Expertise in die Kommentie-
rung eingebracht haben, wie z. B. Grziwotz beim nota-
riellen Nachlassverzeichnis i. S. von § 2314 BGB. Zum 
anderen enthält das Buch nicht nur eine Kommentie-
rung der Pfl ichtteilsvorschriften, wie sie auch in den all-
gemeinen BGB-Kommentaren zu fi nden ist, sondern im 
Anhang auch paragrafenübergreifende und notarrele-
vante Kapitel zu Einzelthemen, wie z. B. zum Pfl ichtteil 
im Sozialrecht (v. Proff  zu Irnich), zum Pfl ichtteils- und 
Gesellschaftsrecht (Vedder) sowie zu Pfl ichtteilsmini-
mierungsstrategien (Herrler). Der Kommentar gefällt 
nach wie vor durch seine Prägnanz und die Breite der 


